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Entscheidung des Bezirks Ausschusses

in Sachen der Bierfteuer ÄÄ
Bei dem Interesse welches der Frage über die

Rechtsgültigkeit des Biersteue Regn lativ s
hiesiftcr Stadt und insbesondere der Bestimmungen
hinsichtlich der Steuer Rückvergütung für auszu
führendes Bier in weiteren Kreisen der Bürgerschaft
entgegengebracht wird dürste es unseren Lesern erwünscht
sein von dem diese Frage berührenden Urtheile des Bezirks
Avsschusses zu Merseburg in der Verwaltungsstreitsache
der Bierbrauerei Besitzers Freyberg Hierselbst Kenntniß

zu erhalten IIm Namen des Königs
In der Vewaltungsstreitsache des Bierbrauereibefitzers

H Freyberg in Halle a S vertreten durch den Rechts
anwalt Dr Kähne daselbst Klägers gegen den Magistrat
M Halle a S Beklagten wegen Erhebung einer Bier
steuer hat der Bezirks Ausschuß zu Merseburg in seiner
Sitzung vom 16 September 1887, an welcher Theil ge
nommen Haben MsK o vLE niMÄ WI

1 Negierungsrath Wendler als Vorsitzender
2 Regierungs Assessor Schack
3 Bürgermeister Schrecker ZsKüästiäKft
4 Rittergutsbesitzer Freiherr von Bodenhausen

5 von Bülowfür Recht erkannt

daß Kläger mit seinem Klageantrage abzuweisen dem
selben auch die Kosten unter Festsetzung des Werths des
Streitgegenstandes auf 1,75 Mk aufzuerlegen

Von Rechts Wegen
Gründe

In Halle g S ist am 6 September 1836 ein Regulativ
betreffend die Erhebung eines Kommunalzuschlages zur Brau
steuer und einer Gemeindesteuer von Bier von den Stadtver
ordneten beschlossen worden Dasselbe hat am 2 November
1886 die Bestätigung des Bezirks Äusschusses zu Merseburg
gesunden und ist nachdem die Herren Minister des Inneren
lind der Finanzen zu dieser Bestätigung am 17 November 1386
ihre Zustimmung ertheilt haben am 1 April 1387 in Kraft
getreten

Nach diesem Regulative wird von dem im Stadtbezirke ge
brauten Biere ein Kommunalzuschlag von 50 pCt zu der an
das Reich zu zahlenden Brausteuer und ferner von dem von
Mswärts in den Stadtbezirk eingeführten Biere eine Kommu
nalabgabe von 65 Pfennigen für das Hektoliter erhoben

Die ßZ 8 11 desselben enthalten Bestimmungen über die
Rückvergütung der Steuer für aus dem Stadtbezirk ausgehen

des in diesem gebrautes Bier die Bedingungen für diese Ver
gütung sind im Wesentlichen folgende

1 Zur Bereitung des auszuführenden Bieres müssen min
destens 25 Kilogr Malz oder Malzschrot aus zeden Hektoliter
erzeugten Bieres verwendet worden fein s 8 s

2 Von den Brauern welche Rückvergütung verlangen sind
Bücher zu führen aus welchen die zur Bierbereitung verwen
deten Stoffe und deren Menge sowie der Umfang des Bier
zuges des Selbstverbrauches und des Verkaufs resp der Aus
fuhr sich ergiebt s 9

3 Den Brauern welche sich nicht im Besitz eines Zusage
scheines auf Rückvergütung der staatlichen Brausteuer befinden
wird die Rückvergütung des Zuschlages für das Bier welches
aus dem Stadtbezirk nach innerhalb des Geltungsbereiches des
Gesetzes vom 31 Mai 1872 R G Bl S 153 liegenden Orten
ausgeführt wird nur nach vorgängiger Bescheinigung des Ma
gistrats gewährt s 10 Abs 2

4 Der s 11 endlich enthält Bestimmungen über die Zeit und
Art der Anmeldung des auszuführenden Bieres besonders her
vorzuheben ist die Bestimmung daß der Anmeldung die im
s 10 gedachte Bescheinigung des Magistrats beizufügen ist

Der Brauereibesitzcr Freyberg Kläger hat nun am 12 April
1887 Braunbier welches auch zu diesem Zwecke gebraut war
nach Nietleben ausgeführt welches er am 5 April 1887 ge
braut und kür welches er außer der staatlichen Steuer noch für
Rechnung der Stadt Halle a S 50 PCt dieser Steuer im Be
trage von 1,75 Mark bezahlt hatte Er hat in Gemäßheit des
s 11 des Regulativs am 12 April dieses Bier zur Rückver
gütung der Steuer bei der Poststeuerexpedition in Halle a S
angemeldet diese hat jedoch die Anmeldung nicht angenommen
da der Brauer die gemäß s 10 des Regulativs vom dortigen
Magistrat zu ertheilende Bescheinigung nicht vorlegen konnte

Der nun von dem p Freyberg gegen die Veranlagung bei
dem Magistrat mit dem Antrage rechtzeitig erhobene Einspruch
die eingezogenen 1,75 Mk an ihn wieder auszuzahlen ist durch
Bescheid des Magistrats vom 1 Juli d I zurückgewiesen

Der Einspruch gründete sich im Wesentlichen darauf daß das
ausgeführte Bier als nicht zur örtlichen Konsumtion bestimmt
überhaupt nicht habe besteuert die Steuer zum Mindesten bei
der Ausfuhr des Bieres ohne Rücksicht auf den Prozentgehalt
desselben zurückgezahlt werden müssen Die entgegenstehenden
Bestimmungen des Regulativs widersprächen dem Artikel V

7 des Zollvereinsvertrages vom 8 Juli 1367 und seien dem
nach ungesetzlich

Gegen den magistratlichen Bescheid hat der Brauereibesitzer
Freyberg rechtzeitig Klage erhoben Er beantragt

unter Aufhebung seiner Steuerveranlagung bezüglich des
am 6 April 1837 gebrauten und am 12 April nach Niet
leben ausgeführten Bieres bezw des darin enthaltenen
Malzes den Beklagten zur Zahlung von 1,75 Mk an ihn
zu verurtheilen

Die Begründung der Klage ist dieselbe wie die des Ein
spruchs

Der beklagte Magistrat hat in seiner Gegenerklärung aus
geführt

Kläg r babe bisher die Bedingungen nicht erfüllt von wel
chen die Gewährung der beanspruchten Rückvergütung und die
Ertheilung der erforderlichen Bescheinigung nach den ZA 6 ff
des Regulativs abhängig gemacht werde er habe vielmehr aus
drücklich diese Erfüllung vor dem zuständigen Kommissar des
Königlichen Haupt Steueramts zu Halle a S am 26 Juni
1837 zu Protokoll abgelehnt Nach dem Regulativ habe er
daher einen Anspruch auf Rückvergütung der Steuer nicht

Was die Rechtsgültigkeit des Regulativs anlange so wider
spreche dasselbe den Bestimmungen des Art VZ 7 deZ Zoll
vereinsvertrages vom 3 Juli 1867 durchaus nicht

Die Bestimmung daß Abgaben für Rechnung von Kommunen
nur für Gegenstände erhoben werden sollten welche zur ört
lichen Konsumtion bestimmt seien habe nicht den Zweck alle
diejenigen Gegenstände kommunalsteuerfrei zu lassen welche
über die Grenzen der Gemeinde ausgeführt also thatsächlich
nicht in derselben konsumirt würden Sie würde dann im
Widerspruch mit dem Schlußsatz des Z 7 stehen nach welchem
Abgaben welche für Rechnung von Korporationen und Ge
meinden auf diese Gegenstände gelegt würden bei dem Ueber
gange nach andern Vereinsstaaten gleich den Staatssteuern
ganz oder theilweise zurückerstattet werden dürsten Im
ersten Absatz würde dann die Verpflichtung zur Rücker
stattung der Steuer für ausgeführte Gegenstände in letztem
eine Berechtigung hierzu in gewissen Fällen wenigstens
für die Gemeinden ausgesprochen worden sein Wegen dieses
Widerspruchs welcher bei der klägerischen Auslegung der Worte
im Vertrage hervortrete könnten die Worte zur örtlichen
Konsumtion bestimmt nicht wörtlich aufgefaßt werden damit
seien vielmehr von den kontrahirenden Regierungen alle die
jenigen Gegenstände gemeint worden welche ihrer Natur nach
regelmäßig als Gegenstände des örtlichen Verzehrs in Betracht
kämen

Das im letzten Absatz des s 7 den Kommunen eingeräumte
Recht gleiche der durch Art V Z 4 des Zollvereinsvertrages
den einzelnen Staaten gewährten Berechtigung die auf Kauf
Verkauf Verzehrung Hervorbringung oder Zubereitung eines
Konsumtionsartikels gelegten Steuern bei der Ausfuhr nach
den einzelnen Vereinsstaaten ganz oder theilweise zurückzuer
statten sowie dieses Rückerstattuugsrecht durch bestimmte
Normativbestimmungen die Vorschriften sub a ä einge
schränkt sei werde auch die Berechtigung der Gemeinden zur
Bonifikation durch die Bestimmung beschränkt daß die Rück
erstattung gleich den Staatssteuern stattfinden solle d h
unter analoger Anwendung der für die Bonifikation der letz
teren erlassenen Bestimmungen

Auch nach den alten Biersteuer Regulativen welche in vielen
Städten noch unter der Geltung des in diesen Bestimmungen
fast gleichlautenden Zollvereinsvertrages vom 4 April 1853
erlassen worden seien trete eine unbeschränkte Rückerstattung
der Steuer für ausgeführtes Bier durchaus nicht ein dieselben
würden daher wenn man der Gesetzesmterpretalion des Klä
gers folgen würde sämmtlich als ungesetzlich anzusehen sein

Selbst wenn aber diese Auslegung richtig sein sollte so
würde das Regulativ dennoch nicht gesetzwidrig sein weil die
Steuer nicht auf das Bier sondern auf das Malz bezw

Ein katholisches Urtheil über Luther
Von Wolfgang Eisenhart

Unter dem Titel Luther gegen Luther ist zu
Paderborn eine Flugschrift erschienen von der es im Pro
spekte heißt daß sie sich besonders gut zur Massen
verbreitung eigne Dies Schriftchen erlebte in zwei
Jahren sechs Auflagen

In dieser Broschüre wird der Versuch gemacht unseren
großen Reformator der ironisch der theuere Gottesmann
der Evangelist der Prophet genannt wird durch sich
selbst zu widerlegen Da wir Katholiken heißt es in
der Einleitung hinsichtlich des Werthes seines Werkes
der Reformation ganz anderer Ansicht sind als die mei

sten Protestanten und uns weder am Werke noch am
Meister sondern lediglich an der Wahrheit etwas ge
legen ist fo wollen wir vor den Augen und Ohren Aller
eine kleine Prüfung mit des Meisters Wahrhaftigkeit
und Glaubhaftigkeit anstellen Jeder Urtheilsfähige
wird wohl bei dieser Prüfung zu der Ueberzeugung kom
men daß es protestantischerseits ein Fehlgriff ist wenn
man m t der Person Luthers Parade sie machen
will Dazu paßt Luther nicht Wir geben
behufs dessen heißt es weiter das Wort zweier Schrift
gelehrten Michel und Stoffel welche beide
die Schriften Martin Luthers vor sich durch scharfe
Gegenüberstellung der betreffenden Aussprüche und Lehren
dieses sonderbaren Gottesmannes darthun daß derselbe
sich in unzähligen Fällen und oft in den allerwichtigsten
Stücken schnurstracks widerspricht

Michel und Stoffel gehen nun unbarmherzig mit
Luther ins Gericht Zu jeder Aeußerung desselben welche
der eine von ihnen mittheilt findet der andere eine zweite
weiche der ersten direkt widerspricht

Zuvörderst überführen unsere beiden Helden den Witten
berger Doctor des Widerspruchs in seinen Anforderungen
die er an die persönlichen Eigenschaften jedes Propheten

stelle Von Karlstadt und Münzer verlange erWun
der Wer etwas Neues auf die Bahn bringen oder
was anderes lehren will der muß von Gott berufen sein
und seinen Beruf mit wahren Wunderwerken bekräftigen
Wo er das nicht zu Werke richten kann so packe er sich
seiner Wege Und doch habe Luther selber keine Wun
der thun können trotzdem er sich für einen Propheten
ausgegeben habe Wie reime sich das

Sodann zeihen Michel und Stoffel Luther eines Wider
spruches in seiner Auffassung des freien Willens
Luther habe denselben geleugnet denn er lehre Der
Mensch ist ein Esel auf de entweder der Herrgott oder
der Teufel reitet Trotzdem schelte er auf die sächsischen
Bauern Wie sie glauben so leben sie sie sind und
bleiben Säue glauben wie Säue und sterben wie die
Lau Wo aber kein freier Wille sei auch keine Ver
utwortuNg Luthers Tadel also ein Widerspruch
Luther hatte die geistlichen Fürsteuthümer be

kämpft dieselbe Person könne nicht Bischof und Fürst sei
Trotzdem hat er selber das landesherrliche Summepiseo
pat eingeführt Das ist starker Taback meint Stoffel

Keinem Vorwurfe gegen unseren großen Reformator
begegnen wir irr der katholischen Literatur häufiger als
der Beschuldigung die Gräuel der Bauernkriege veranlaßt
zu haben Janssen der in feiner Geschichte des deut
schen Volkes über die Sünden der Päpste und der hohen
katholischen Geistlichkeit sehr schnell hinweggeht füllt Hun
derte von Seiten mit den Wirren der Wiedertäufer und
der Bauernkriege Auch unsere beiden Geschichtsforscher
lassen sich diese Gelegenheit unseren großen Reformator
zu verdächtigen natürlich nicht entgehen Sie unterhalten
sich über dies ergiebige Thema folgendermaßen

Michel Äußerst widerwärtig bedünkt mich das Verfahren
Luthers gegenüber den aufständischen Bauern zu deren Ent
fesselung gerade er durch feineBrandschriften das
Meiste beigetragen hatte

Stoffel Als aber der Stern der Aufrührer zu sinken be
gann und namentlich nach der Schlacht bei Frankenhausen da
blies Luther ein ganz anderes Horn

Michel Ja darin zeigt sich die niedrige Gesinnung in
seinem Benehmen daß er zur Entrüstung aller Menschen die
noch ein Herz hatten gegen die Bauern hetzt nachdem er selbst
Jahre lang dem Aufruhr Vorschub geleistet I und die Em
pörung geschürt hatte Zunächst hielt er es ganz offenbar mit
der aufrührerischen Adelspartei eines Hütten und Sickingen
auf die er vertraute daß sie ibm die Bischöfe und die katholi
schen Fürsten aus dem Wege räumen würden Als es aber
mit dieser Sippschaft schief ging da wiegelte er durch zahlreiche
Brandschriften die Bauern und das Volk überhaupt auf Nun
aber kam Frankenhaufen und der Prophet mußte wieder an
dere Saiten aufspannen Schlagt die Bauern todt wie tolle
Hunde Schließlich hetzte er zur Rebellion Wider den Kaiser
auf und setzte seiner Verrätherei gegen das Vaterland ein blei
bendes Denkmal

Ueber die Veranlassung der Reformation unterhalten sich
unsere Freunde folgendermaßen

Stoffel Der ganze Skandal vom Jahre 1517 hob
doch an mit dem Ablaß den Luther dem Dominikaner Tetzel
gegenüber anfocht nnd in Mißkredit zu bringen suchte Wenn
nun aber später Luther selbst bekennt Ich wußte selbst nicht
was das Ablaß wäre und das Lied wollte meiner Stimme zu
hoch werden was soll man davon sagen

Michel Daß es ein Wahrzeichen seiner Frechheit
und Unverschämtheit war Edle Charaktere und wahr
hafte bekämpfen nichts was sie nicht durch und durch kennen
Je größer Luthers Unwissenheit in der Theologie und Philo
sophie in der Kirchengeschichte und in den Kirchenvätern war
desto unverschämter urtheilt er alles dieses ab sofern es seiner
fixen Idee im Wege steht

Es ist nicht übermäßig schwer diese Angriffe auf unseren
großen Reformator abzuschlagen Was zunächst den Wider
spruch bezüglich der Wunder anlangt so übersieht
der Verfasser vollständig daß Luther sich keineswegs die
Mission beilegte eine neue Lehre zu verkünden sondern
daß er nur die alte reine Lehre der Heil Schrift gegen
über den Entstellungen einer verweltlichten Kirche wieder
herstellen wollte Karlstadt und Münzer dagegen behaup
teten ein wirklich neues Evangelium eine bisher noch nie
verkündete Lehre zu bringen darum verlangte von ihnen
Luther die gleichen Wunder wie von Christus nd den
Aposteln

Gänzlich verfehlt ist der aüs Luthers angeblicher Leug
nung des freien Willens hergeleitete Angriff Luther
und die Reformation erkennen die Freiheit des menschlichen
Willens ausdrücklich an wie Artikel 18 der Augsburg Con
fefston zweifellos ergiebt Es heißt daselbst daß der Mensch
etlichermaßen einen freien Willen hat äußerlich ehrbar zu

leben und zu wählen unter denen Dingen so die Vernunft
begreift Nur die Heiligung selbst welche den Men
schen ein wahrhaft gottgefälliges Leben führen läßt ist
ohne Gnad Hülf und Wirkung des heiligen Geistes

unerreichbar Das von Luther gewählte Bild vom Esel
soll nicht die Unfreiheit des Menschen sondern das Er
gebniß seiner sittlichen Wahl bezeichnen Auch in seineu
Tischreden Kap 10 hat Luther die Freiheit des

Willens anerkannt
Das oberbischöfliche Amt der Landesherren

betra chtete Luther selbst uur als ein Nothdach unter
welches die evangelische Kirche schlechterdings geborgen
werden mußte sollte nicht das ganze Werk der Reforma
tion Gefahr laufen bei den damaligen Zuständen unseres
Vaterlandes zu Grunde zu gehen

Für die Gräuel der Bauernkriege Luther verant
wortlich zu machen ist wie oben erwähnt ein sehr be
liebter Gemeinplatz in der katholischen Presse geworden
Auch Janssen gefällt sich mit besonderer Borliebe m
dieser Anschuldigung gegen unseren großen Reformator
indem er sich eine sehr gewaltsame Verdrehung seiner
Worte erlaubt Wenn nämlich Luther voraussagt seine
Lehre werde Krieg und Blutvergießen erzeugen geradeso
wie auch Christus nicht gekommen war Frieden zu brin
gen sondern das Schwert so legt Janssen diese Worte
Luthers in dem Sinne aus als habe derselbe diese Wirk
ungen seiner Lehre auch gewollt Was sein prophetischer
Blick voraussah soll Ziel und Absicht gewesen sein
Aehnlich verfahren Stoffel und Michel wenn sie Luthers
Ansicht von den Bauernkriegen als eines Gottesgerichtes
über schlechte Fürsten in dem Sinne verdrehen als habe
Luther selbst die Bauern dazu aufgehetzt Das hat
er nie gethan Der Gehorsam gegen die Obrig
keit war ein Cardinalpunkt in Luthers Lehre Durch
seinen Ausspruch daß man kaiserlicher Majestät gehorchen
müsse hat er zu Anfang seiner Wirksamkeit die Entwick
lung der Reformation geradezu gehemmt bis die Juristen
ihn überzeugten daß auch der Kaiser an sein eigen kaiser
lich Recht Eide Pflicht Siegel und Briefe gebunden
sei und keinen Anspruch auf Gehorsam mehr habe so
bald er die Verpflichtungen seiner Wahlkapitulation mit
Füßen trete Jetzt erst gab er seine Genehmigung zum
Schmalkaldischen Bunde um widerrechtliche Gewalt mit
Gewalt zu vertreiben

Endlich ist die Aeußerung LutherS er wisse nicht
was das Ablaß wäre offenbar ironisch gemeint ES
ist eine Verhöhnung des Papstes der sich so wundersame
Dinge wie der Sündenvergebung unterfange Daß Luther
den Papst Leo X selber zum Doctor der Theologie ge
macht und der in Erfurt als Lehrer der Theologie wirkte
nicht gewußt haben sollte was das Ablaß wäre ist
doch gar zu unwahrscheinlich

Ich kann leider diese Besprechung nicht schließen ohne
der beklagenswerthen Thatsache zu gedenken daß Urtheile
über Luther wie sie unsere Broschüre enthält heute Ge
meingut der gesammten ultramontanen Presse geworden
find in der wir Verhöhnungen und Verdächtigungen gegen
unseren großen Reformator tagtäglich begegnen



Malzschrot gelegt sei dieses aber durch die Bierbereitang kox
sumirt werde

Collie endlich der 8 8 des Regulativs mcht ausrecht
erhalten werden können so müßten dennoch die Bestimmungen
der SZ 9 11 als rechtsbeständig anerkannt werden da die
selben nur zur Controle der BonificationSansprüche und Ab
wendung unberechtigter Ansprüche diente

Aus diesen Gründen hat Beklagter die Abweisung des Kla

Jn der mündlichen Verhandlung ist Seitens des Beklagten
noch das in der Gegenerklärung erwähnte Protokoll vom 26
Juni 1837 und sind Regulative der Städte Mainz Düsseldorf
geitz Darmstadt Bernburg Stuttgart und Gera vorgelegt
nach welchen ebenfalls eine allgemeine unbeschränkte Rücker
stattung der Steuer für ausgeführtes Bier nicht stattfände

Bei dieser Rechts und Sachlage war die Klage wie ge

Der Kagean pruch stellt sich wie der Kläger mit Recht ans
sührt als ein im Reklamationsverfahren geltend gemachter
Anspruch auf Aufhebung der Besteuerung und Rückzahlung
des Steuerbetrages selbst dar über welchen nach Z 18 Abs 1
Nr 2 des Zuständigkeitsgesetzes die Klage im Verwaltungsstreit

Verfahren zugelassen ist kDer Kläger begründet nun die Klage einmal damit daß die
in dem Biersteuerregulative enthaltenen beschränkenden Be
stimmungen über die Exportbonifikation als nicht im Einklänge
mit dem Zollvereinsvertrage vom 1 Juli 1867 stände und
folgert daraus daß das Regulativ insoweit gesetzwidrig
sei und deswegen nicht hätte genehmigt werden können Was
diese Frage anlangt so ist das Verwaltungsgericht allerdings
befugt und verpflichtet derartige statutarische Anordnungen
nicht blos nach ihrem formellen Zustandekommen sondern auch
nach ihrer rechtlichen Gültigkeit zu Prüfen Im vorliegenden
Nalle hat aber der Bezirks Ausschuß bei der von ihm ertheilten
Genehmigung Veranlassung gehabt in diese Prüfung einzu
treten er hat damals die von dem Kläger zetzt angegriffenen
Bestimmungen als rechtlich zulässig anerkannt und kann er
auch jetzt nur dabei stehen bleiben

Allerdings besagt der s 7 Art 5 Abschn 2 des senannren
Zollvertrages daß den Kommunen die Erhebung solcher Ab
gaben nur für Gegenstände gestattet werden solle welche zur
örtlichen Konsumtion bestimmt sind und werden als unter
solche allgemein zu rechnende Gegenstände beispielsweise Bier
Essig Malz e aufgezählt Die Interpretation welche der Kla
ger dieser Bestimmung angedeihen laßt dahin daß die Steuern
nur von solchen Gegenständen erhoben werden durften welche
speziell und besonders zum örtlichen Konsum bestimmt
seien die übrigen aber steuerfrei zu lassen ist nicht gerecht
fertigt und auch bisher von denjenigen BeHorden welchen der
artige Regulative zur Prüfung bezw Genehmigung vorgelegen
haben niemals geltend gemacht worden

Nach Absatz 2 des ertirten s 7 des Zollvereinsvertrages
sind die in den entsprechenden Kommunalbezirken gebrauten
öder eingeführten Biere ohne Weiteres als zur örtlichen Kon
sumtion bestimmt anzusehen und sind Vorschriften über etwaige
Steuerfreiheiten oder Steuervergütungen abgesehen von den
Vorschriften im s 31 welche hier nicht zutreffen nicht ge
geben der Erlaß solcher Vorschriften also den Kommunen selbst
überlassen Wenn wie gesagt wiederholt schon Derartige Bier
steuerregulative welche eine Exportbonifikation überhaupt nicht
kannten oder nur beschränkt kennen die Genehmigung der zu
ständigen Behörden erhalten haben so haben sich auch d e
Serren Minister der Finanzen und des Innern m emem speziellen

U 1Z 9401Falle Reskript vom 13 November 1881 N Itl 12559
Akten der Königlichen Regierung hier Kommunalabgaben PP
Stadt Äitz Vol 1 direkt dahin ausgesprochen daß eme Ver
pflichtung für Rückerstattung der Biersteuer für ausgeführtes
Bier aus dem Inhalt des Zollvereinsvertrages nicht zu be
gründen sei dies vielmehr nur insoweit gefordert werden könne
als solche Bestimmungen in den betreffenden Steuerregulativen

Bei diekr Re chtsauffassung welche der Bezirks Ausschuß als
die richtige gelten lassen muß konnten daher für den vor
liegenden Fall dem Kläger gegenüber auch nur dmemgen Be
stimmungen maßgebend sein welche in dem Regulativ die
Exportbonifikation regeln Vor allen Dingen bestimmt aber
dieses Regulativ in s 8s daß eine Steuervergütung nur ge
geben werde wenn zur Bereitung des auszuführenden Bieres
mindestens 25 Kilogr Malz oder Malzschrot auf jeden Hekto
liter verbraucht worden sind Daß dies bei demjenigen Biere
welches der Kläger nach Nietleben ausgeführt nicht der Fall
ist ist von ihm nicht bestritten es gehl auch aus den von dem
Beklagten eingereichten von der Staatssteuerbehörde mit dem
Kläger am 26 Juni d I aufgenommenen Protokolle hervor
daß das hier in Rede stehende Bier 3V Hektoliter Braun
bier nur aus 50 Klgr Malzschrot also mit noch nicht 17
Klgr pro Hektoliter hergestellt war Hiernach war der An
spruch des Klägers auf Steuerrückvergütung so ixso hinfällig
und kommt es gar nicht mehr darauf an ob er die in dem
Regulativ für die Exportvergütung noch sonst gegebenen Be
dingungen namentlich die Führung des vorgeschriebenen
Buches den Besitz eines Zusagescheines erfüllt hatte oder nicht

Der Kläger war demnach kostenpflichtig abzuweisen
Urkundlich unter Siegel und Unterschrift

I L
Der Bezirks Ausschuß zu Merseburg

Wendler
Wir bemerken noch daß die Brauereibesitzer G u H Schulze

in Halle a S mit einer gleichen Klage unterm 16 September
d I abgewiesen worden sind weil sie nur 20 Klgr Malz und
nicht wie vorgeschrieben 25 Klgr Malz Pro Hektoliter erzeugten
Bieres verwendet hatten

Städtische Gas und H
zu Halle

Schluß

Zur Erhöhung der Leistungsfähigkeit der Wassergewinn
ungsanlage ist noch eine neue Leitung angelegt worden
Dieselbe hat eine Länge von 257,5 lfd vr

Die Wassergewinnungsanlage hat am 31 März cr eine
Länge von 4391,55 lfd m 4143,69 ra Thonrohre von
24 bis 63 Lw Weite 247,86 w schmiede und gußeiserne
Röhren von 20 bis 60 ein Weite 27 Sammel 3 Schleusen
und 1 Schieberbrunnen

Um das Eindringen von Straßenstaub PP in das
Reservoir in der Magdeburgerstraße zu verhüten ist dasselbe
mit einer Abdeckung aus schmiedeeisernen verzinkten Blechen
von 1,5 Win Stärke versehen worden Die Ausführung
ist dem Erbauer des Reservoirs I A Neumann in Aachen
übertragen worden Um dieselbe zu ermöglichen mußte
das Reservoir vom 15 April bis 26 Mai außer Betrieb
gestellt und im Innern desselben ein Gerüst angebracht
werden Die Blechdecke nebst Zubehör hat ein Gewicht
von 3 200 kx die Kosten derselben stellen sich auf
2140,84 Mk

Das städtische Rohrnetz hat im Laufe des Berichtsjahre

durch denAusbau neuerGtraßen umfangreiche Erweiterungen

erfahren Am 31 März umfaßte dasselbe einschließlich der
beiden Druckrohrstränge jedoch ausschließlich der Nnschluß
leitunge 78412,00 lfd m oder 78,41 km oder 10,41
preußische Meilen Muffenrohre 384 Absperrschieber und
634 Hydranten

Anschlußleitungen sind im Laufe des Betriebsjahres
147 hergestellt worden Nach Errichtung zwei neuer Aus
laufständer existireu jetzt deren 25 Stück

Die Gesammtförderung betrug 2994,717 bru gegen
3291,067 im Vorjahre Das höchste geförderte Massen
quantum fällt auf den Monat Juli mit 277 689 das
niedrigste auf den Dezember mit 220789 edui Die höchste
Tagesförderung betrug am 22 Mai 11620 die niedrigste
am 25 Dezember 5 551 odm

Wasser nach Wassermesser ward abgegeben 1 288 104
Cubikm gegen 1192917 im Vorjahre

Nach Wassermesser haben verbraucht ein Konsument
über 250000 Cubikm ein Confument über 140000 Cn
biksttr, 2 Consumenten je über5s 000 Cbkm ein Consu
ment über 30000 Cubikm sechs Consumenten je über
20000 Cbkm drei Konsumenten je über 15000 Cbkm neun
Consumenten je über 10000 Cubikm zehn Eonsumenten
je über 5000 Cubikm

Unter Zugrundelegung einer mittleren Einwohnerzahl
von 83880 Köpfen gegen 82032 Köpfen im Vorjahre
sind pro Tag und Kopf 47,17 Liter Wasser gegen 57,54
im Vorjahre verbraucht

Vertheilt man den Gesammt Eonsum von 2994 719 Cu
bikm auf die Einwohnerzahl von 83880 Köpfen so er
giebt sich ein Verbrauch von rot 97 81 Liter pro Tag
und Kopf gegen das Vorjahr 12,11 Liter Abnahme gleich
11,02 pCt

Wassermesser waren im Rechnungsjahre in Betrieb 1204
gegen 408 im Vorjahre

Zur Prüfung der Wassermesser ist dem Beschlusse des Ku
ratoriums vom 20 April gemäß von Möller H Blum in
Berlin ein Cubicirapparat von 1270 Millim Durchmesser
1650 Millim Höhe und 2050 Liter Fassungsraum be
schafft Derselbe ist aus Schmiedeeisen gefertigt Die Auf
stellung des Apparates ist auf der Gasanstalt I erfolgt
und ist zu diesem Behufe ein geeigneter Raum im Werk
stattsgebäude hergerichtet worden Die Kosten dieser An
lage betragen 1295,81 Mk

Mittelst des Cubicirapparates sind vom November bis
März 52 Wassermesser verschiedener Dimensionen geprüft
worden Von diesen 52 Wassermessern zeigten 22 abso
lut richtig während die anderen sich innerhalb der nach
Z 27 der Bedingungen für die Benutzung der öffentlichen
Wasserleitung vom 21 Dezember 1885 zulässigen Grenze
von 5 pCt bewegten 16 Prüfungen wurden auf An
trag von Consumenten vorgenommen

Der erzielte Gewinn stellt sich auf 38 282,06 M was
auf das Cubikmeter bei einer Wasserförderung von 2994717
Cubikm 1,2783 Pf macht Der Gewinn im Vorjahre
stellte sich auf 15061,80 M oder 0,4577 Pf für einen
Cubikm Für die nach Wassermesser abgegebenen 1288104
Kubikm Wasser sind 154105,99 M eingenommen Ein
Kubikm Wasser ist demnach im Durchschnitt mit 11,96 Pf
bezahlt worden Im vergangenen Jahre betrug d r Durch
schnittspreis 8,85 Pf Die rechnungsmäßige Soll Ein
nahme für die nach der Stadt geförderten 2994 717 Cu

bikm Wasser beträgt 274115,25 Mark was auf einen
Cubikm 9 15 Pf macht Im Borjahre betrug der erzielte
Preis 7,57 Pf Die gesummte Solleinnahme Einnahme
für geliefertes Wasser von Grundstücken für Installationen
und Zinsen beträgt dagegen 295 068,66 Mk was aus
1 Cubikm 9,8530 Pf macht gegen das Vorjahr 1,8903
Pf mehr

Zur Anlage des Werkes und zu den Erweiterungsbau
ten hat die Kämmereikasse dem Wasserwerke bis Ende März
1886 2032666,20 Mk vmgeschossen die vom Wasser
werke mit 4 /z pCt zu verzinsen und mit l pCt zu amor
tisiren sind Außerdem hat das Wasserwerk in 17 Be
triebsjahren mit Zuhülfenahme der alljährlichen Abschreib
ungen auf die Erweiterungsbauten 624284,13 Mk ver
wendet Summa 2656 950,33 M Vertheilt mau die am
Erweiterungsbauten verwendete Summe von 624284,13
M auf die 19 Betriebsjahre des Werkes so entfällt aui
ein Betriebsjahr im Durchschnitt 32857,06 Mark Dem
Jahresbericht sind drei Situationspläne in Buntdruck bei
gefügt deren erster die ganze Wassergewinnungs Anlage
in Beesen darstellt der zweite die Wassersöiderung und
Wasserabgabe pro Tag veranschaulicht sowie den täglichen
Wasserstand und die Temperatur des Wassers im Haupt
sammelbrunnen angiebt der dritte eine Uebersicht giebt über
die monatliche Wasserzörderung den Kohlenverbrauch von
der Grube v d Heydt und den von der Grube Hermine
Hemiette

Kleine MAHeüMgcn
jSchnöder Undanks Aus London schreibt man Der

Baronet Arthur Fautou der in Wales Besitzungen von uner
meßlichem Werthe hat vermählte sich im Jahre 1865 mit
einem reizenden und reichen Mädchen einer Nichte des berühm
ten Ministers Brougham Im ersten Jabre der Ehe hatte der
Baronet das Unglück auf der Jagd zu stürzen das Gewehr
ging los und Fanton büßte das Augenlicht völlig ein Sn
dieser Zeit lebte er mit seiner Gemahl von aller Welt zurück
gezogen Vor einizen Wochen einschloß sich der Baronet auf
das Zureden des Mr Beest einen deu scheu Augenarzt zu
konsultiren Dieser erklärte eine Operation sei denkbar und
wirklich gewann Sir Fanton die verlorene Sehkraft wieder
Vor drei Tagen nun hat der Baronet trotz allen Einspruches
der Freunds die Scheidungsklage gegen seine Frau die ihm seil
mehr als zwanzig Jahren in aufopfernder Weife ihr ganzes
Leben gewidmet eingereicht uns zwar aus dem Grunde weil
er sich jetzt überzeugt habe dieselbe sei verblüht und nicht
schön genug für feinen Geschmack

Gemüthliche Polizei l In Warschau inachen nach
den R W, gegenwärtig in der städtischen Rekrutirungs Be
hörde entdeckte Mißbräuche viel von sich reden Nach dem
Rekrutirungs Statut kann einer der Söhue e ues Vaters in
einem gewissen Alter voni Militärdienst befrnt werden Die
Väter haben als Nachweis für chr Alter ihre Geburtsscheine
vorzuweisen Hebräer dagegen müssen Persönlich zur Feststellung
ihres Alters und ihrer Gesundheit bei der Behörde erscheinen
Gewöhnlich wurde ein solcher Hebräer von dem Chef seines
Bezirks begleitet der für seine Identität bürgt In der War
schauer Behörde wurde nun die Besichiigung der betreffenden
Personen in der Regel an den Tagen voraeuvuimm an welchen
der Bezirks Chef anderwärts zu tbun hatte Dank diesem Um
stände wurde in Abwesenheit desselben die Jd ntifizirung von
anderen PolizebChefs bewirrt und dabei wurden anstatt ge
sunder Leute blinde und lahme Grrise vorgefüh t Die Ver
mittler ließen sich natürlich ihre Dienste sehr gut bezahlen und
die Sache wäre wohl noch lange so weiter betrieben worden
wenn nicht zwischen einem solchen Vermittler und einem Ju
teressirteu Differenzen entstanden wären in Folge deren Letzte
rer Anzeige bei der Gouvernemenls Bedörde erstattetem Mehrere
Polizei Chefs wurden entlassen andere befinde sich noch m
Untersuchung
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